
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Niema Movassat, Dr. André Hahn,
Ulla Jelpke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/21649 –

Zur Umsetzung der Hinweisgeber-Richtlinie

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen 
das Unionsrecht melden, wurde am 23. Oktober 2019 unterzeichnet und am 
26. November 2019 im Amtsblatt der EU verkündet (L 305/17). Mit der 
Richtlinie sollen gemeinsame Mindeststandards zur Gewährleistung eines 
wirksamen Hinweisgeberschutzes in der Europäischen Union geschaffen wer-
den. Hinweisgebende Personen sollen stärker geschützt werden, weil sie einen 
wesentlichen Beitrag zur Rechtsdurchsetzung leisten. Ihrem couragierten Ver-
halten ist es oftmals zu verdanken, dass Rechtsverstöße aufgedeckt, untersucht 
und verfolgt werden. Damit sollen insbesondere auch Transparenz und Verant-
wortlichkeit in der ganzen Gesellschaft gestärkt werden. Gerade in den Berei-
chen, in denen Rechtsverletzungen erhebliche Risiken für das Gemeinwohl 
und ernsthafte Gefahren für öffentliche Interessen begründen, ist es auch nach 
Auffassung der Fragesteller unerlässlich, hinweisgebende Personen effektiv, 
eindeutig und umfassend zu schützen.

Die Richtlinie sieht hierzu einige aus Sicht der Fragesteller begrüßenswerte 
Änderungen vor. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass sie Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Angehörige des öffentlichen Dienstes gleichermaßen 
schützt. Zudem haben hinweisgebende Personen das Wahlrecht, ob sie sich 
entweder an einen internen Ansprechpartner oder extern an die zuständigen 
Behörden wenden. Im Gegensatz zu inzwischen überholten Ansätzen, etwa 
der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung, ist ein Vorrang der internen Meldung 
nicht mehr vorgesehen.

Der sachliche Anwendungsbereich der Richtlinie ist wegen der begrenzten 
Kompetenzen der EU auf Verstöße gegen bestimmte EU-Rechtsakte be-
schränkt. Dies hat die aus Sicht der Fragesteller bedenkliche Konsequenz, 
dass Personen nicht durch die Vorschriften der Richtlinie geschützt werden, 
die Verstöße gegen nationales Recht (welches nicht auf einer der in der 
Hinweisgeber-Richtlinie genannten Richtlinien oder Verordnungen beruht) 
melden. Zudem sind einige Rechtsbereiche durch Artikel 4 der Hinweisgeber-
Richtlinie explizit von ihrem Anwendungsbereich ausgenommen. Dazu zählt 
auch der Bereich der nationalen Sicherheit. Bekannte hinweisgebende Perso-
nen aus diesem Bereich wie Chelsea Manning oder Edward Snowden wären 
folglich nicht durch die Richtlinie geschützt. Aus den Medien ist bekannt ge-
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worden, dass die Bundesregierung erwägt, den sachlichen Anwendungsbe-
reich der Richtlinie unverändert zu lassen, was auch unter dem Begriff der 
„Eins-zu-Eins-Umsetzung“ diskutiert wird (Hanna Gersmann, Zurückgepfif-
fen: Wirtschaftsministerium torpediert Schutz von Whistleblowern, in: Frank-
furter Rundschau vom 17. April 2020). Sinn und Zweck der Richtlinie ist es 
jedoch, ausweislich ihres Erwägungsgrundes 5, „einen umfassenden und ko-
härenten Rahmen für den Hinweisgeberschutz“ zu schaffen. Die Mitgliedstaa-
ten werden nach Auffassung der Fragesteller folglich dazu angeregt, den An-
wendungsbereich des Umsetzungsgesetzes auch auf andere Bereiche auszu-
dehnen.

 1. Wird die Bundesregierung, angesichts der Umsetzungsfrist der Richtlinie 
am 17. Dezember 2021 – wenige Wochen nach der Bundestagswahl, auf 
die Umsetzung der Richtlinie in dieser Legislaturperiode hinwirken?

Die Bundesregierung beabsichtigt, den Entwurf des zur Umsetzung der Richt-
linie erforderlichen Gesetzes rechtzeitig vorzulegen, so dass der Bundestag 
hierüber noch in der laufenden Wahlperiode abschließend entscheiden kann.

 2. Spricht sich die Bundesregierung für eine Änderung bestehender Vor-
schriften, insbesondere aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), Bun-
desbeamtengesetz (BBG), Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) und Strafge-
setzbuch (StGB), aus, und/oder wird ein neues Stammgesetz angestrebt?

Die notwendigen Abstimmungen in der Bundesregierung dauern an. Die Arbei-
ten an dem Entwurf des zur Umsetzung der Richtlinie erforderlichen Gesetzes 
sind noch nicht abgeschlossen.

 3. Wann ist mit einem offiziellen Entwurf der Bundesregierung zur Umset-
zung der Richtlinie zu rechnen (den voraussichtlichen Monat und das 
Jahr benennen)?

Auf die Antwort zu Frage 1 wird verwiesen. Ein genauer Zeitpunkt für die Vor-
lage des Gesetzentwurfs lässt sich noch nicht benennen.

 4. Ist eine Eins-zu-Eins-Umsetzung der Richtlinie der Ansatz, den die Bun-
desregierung gegenwärtig verfolgt?

Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.

 5. Welche sind – sofern noch keine einheitliche Position der Bundesregie-
rung abgestimmt wurde – die Positionen der involvierten Bundesminis-
terien bezüglich der Umsetzung der Richtlinie, d. h. des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie, des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
und des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat?

Die Frage betrifft die noch nicht abgeschlossene Vorbereitung des Beschlusses 
über den Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie. Aus dem Grundsatz der 
Gewaltenteilung folgt ein Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung, der 
einen auch parlamentarisch grundsätzlich nicht ausforschbaren Initiativ-, 
Beratungs- und Handlungsbereich einschließt.
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 6. Was sieht das Bundesministerium der Finanzen in seinem 16-Punkte-
Aktionsplan als Reaktion auf den Fall Wirecard bezüglich Whistleblow-
ing vor?

Der genannte Aktionsplan liegt gegenwärtig in einer Entwurfsfassung zur wei-
teren Abstimmung im Ressortkreis vor. Die Meinungsbildung zu den konkreten 
Maßnahmen des Aktionsplans innerhalb der Bundesregierung ist nicht abge-
schlossen.

 7. Spricht sich die Bundesregierung bei der Umsetzung der Richtlinie für 
eine Ausweitung des Anwendungsbereichs auf

a) im Grundsatz jeglichen Rechtsverstoß aus,

b) den Bereich der nationalen Sicherheit aus, sodass auch Personen 
durch das Umsetzungsgesetz geschützt wären, die Amts- und Staats-
geheimnisse offenbaren?

 8. Falls nein, aus welchen Gründen spricht sich die Bundesregierung je-
weils gegen eine Ausweitung des sachlichen Anwendungsbereichs aus?

Die Fragen 7 und 8 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Auf die Antwort zu Frage 2 wird verwiesen.

 9. Mit welchen Interessenverbänden stehen die involvierten Bundesminis-
terien bezüglich der Umsetzung der Richtlinie in Kontakt?

Seit dem Inkrafttreten der Richtlinie standen die in Frage 5 genannten Bundes-
ministerien mit folgenden Interessenverbänden u. a. bezüglich der Umsetzung 
der Richtlinie in Kontakt:

Bundesministerium
der Justiz und für
Verbraucherschutz

Deutscher Gewerkschaftsbund
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di,
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände
Blueprint for Free Speech
Whistleblower-Netzwerk e.V.

Bundesministerium
des Innern, für Bau und 
Heimat

Transparency International Deutschland e.V.
Whistleblower-Netzwerk e.V.

Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber-
verbände
Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK),
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI)
Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)
Transparency International Deutschland e.V. und 
Whistleblower-Netzwerk e.V.

Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales

Deutscher Gewerkschaftsbund
Transparency International Deutschland e.V.
Whistleblower-Netzwerk e.V.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz wird zu dem Re-
ferentenentwurf der Umsetzungsgesetzgebung eine Beteiligung von Verbänden 
und Fachkreisen durchführen. Der Referentenentwurf sowie die dazu eingehen-
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den Stellungnahmen werden auf der Homepage des BMJV veröffentlicht wer-
den.

10. Was sind die Positionen dieser Verbände hinsichtlich der oben aufgewor-
fenen Fragen zur Umsetzung der Richtlinie, insbesondere im Hinblick 
auf eine Eins-zu-Eins-Umsetzung?

Die Positionen der Verbände sind öffentlich bekannt bzw. aus öffentlich zugän-
glichen Quellen zu ersehen.
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